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V

Vorwort

Trotz mancher Unkenrufe ist die am 01.11.2008 aus der Taufe gehobene Unternehmergesell-
schaft (haftungsbeschränkt) längst zum Erfolgsmodell geworden; gegenwärtig sind knapp
100.000 Unternehmergesellschaften in Deutschland registriert. Selbst angesichts der Tatsa-
che, dass Unternehmergesellschaften auch bewusst als Vorstufe für eine spätere Umwand-
lung in eine GmbH gegründet werden, ist davon auszugehen, dass viele Unternehmergesell-
schaften dieser Erscheinungsform treu bleiben werden.

Aber gleich, welcher Weg mit der Gründung einer UG beschritten wird, so ist der Bera-
tungs- und Informationsbedarf enorm hoch. Diesem Anliegen wollen wir mit einem interdis-
ziplinär konzipierten Buch entsprechen. Es werden die verschiedenen Stadien im Leben einer
UG (von der Gründung über die Kapitalerhöhung und -herabsetzung, über Umwandlungsvor-
gänge bis hin zur Liquidation) durchschritten und in diesem Zusammenhang die gesell-
schaftsrechtlichen und steuerrechtlichen Implikationen aufgezeigt. Neben den vielfältigen
Aspekten der laufenden Besteuerung dieser Gesellschaftsform wird hierbei auch auf die steu-
erliche Behandlung von grenzüberschreitenden Aktivitäten, die bevorzugten Aufgriffspunkte
bei Außenprüfungen, steuerstrafrechtliche Besonderheiten sowie auf die Besteuerung der
Anteilseigner eingegangen; ein Rechtsformvergleich rundet die Darstellung ab.

Für den steuerlichen Praktiker erleichtern Übersichten, Formulierungshilfen sowie Mus-
terprotokolle und -satzungen den Einsatz dieses Werkes; unterstützt wird dies durch aus-
gewogene Gestaltungshinweise.

Wir bedanken uns beim Verlag für die Unterstützung und insbesondere bei unserem
Assistenten Till Wind für die aufopferungsvolle Zuarbeit.

Über eine positive Aufnahme dieses Werkes würden wir uns freuen und hoffen auf kriti-
sche Hinweise und Anregungen aus der Leserschaft.

Hamburg, im Dezember 2015 Prof. Dr. Dr. h.c. Michael Preißer, Steuerberater
Gül Acar, Rechtsanwältin
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1

Teil I Einführung

AUSGEWÄHLTE LITERATURHINWEISE Wicke, GmbHG, 2. Aufl., München 2011.

1 Entstehungsgeschichte der Unternehmergesellschaft

Die Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt), nachfolgend: UG, ist die Reaktion des
deutschen Gesetzgebers auf die einst eingetretene zunehmende Verbreitung der englischen
Private Company Limited by Shares – kurz: Limited – in Deutschland.

Auslöser dieser Entwicklung war eine Reihe von Urteilen des EuGH zur europäischen
Niederlassungsfreiheit (Art. 49 ff. AEUV). Der EuGH hatte in seinen Urteilen – insbesondere
in den Urteilen vom 09.03.1999 (Rs. C-212/97 »Centros«), vom 05.11.2002 (Rs. C-208/00
»Überseering«) sowie vom 30.09.2003 (Rs. C-167/01 »Inspire Art«) – aus der Niederlassungs-
freiheit (Art. 49 ff. AEUV) eine weitgehende Wahlfreiheit zwischen den in Europa verfügba-
ren Rechtsformen abgeleitet. In den Entscheidungen Centros und Überseering entschied der
EuGH zunächst, dass im Ausland wirksam gegründeten Gesellschaften auch bei inländi-
schem Sitz die Teilnahme am Rechtsverkehr gestattet bzw. die Rechtsfähigkeit zuzuerkennen
ist. Im Urteil Inspire Art statuierte der EuGH das Verbot, Auslandsgründungen mit Inlandsbe-
sitz nationalen Rechtsvorschriften, wie insbesondere auch denjenigen des Mindestkapitals,
zu unterwerfen und diese Anforderungen mit einer Geschäftsführerhaftung zu verknüpfen.
Damit hat der EuGH seine Ansicht deutlich gemacht, dass eine in einem EU-Staat wirksam
gegründete KapG aufgrund der Niederlassungsfreiheit in allen anderen EU-Staaten anerkannt
werden muss. Dies gilt als die Festschreibung der Gründungstheorie für grenzüberschreitende
Sachverhalte, an denen EU-Gesellschaften beteiligt sind.

Rechtsfolge dessen war der zunehmende äußere Reformdruck auf den deutschen Gesetz-
geber. Um der Flut an Limited in Deutschland gesetzgeberisch zu begegnen und die internati-
onale Konkurrenzfähigkeit der GmbH im Wettbewerb insbesondere zur Limited zu stärken,
schuf der Gesetzgeber im Zuge der MoMiG mit §5a GmbHG die UG als Variante der GmbH.
Kernziel des Gesetzgebers war dabei, die Kosten der GmbH-Gründung zu senken, den Grün-
dungsvorgang zu beschleunigen und die weitere Unternehmensführung möglichst zu erleich-
tern (Deregulierungsziel des Gesetzgebers), um die GmbH über die UG für den internationa-
len Wettbewerb wieder attraktiv zu machen.

Derzeit sind knapp 100.000 UG (2013: über 91.000) hierzulande im Handelsregister einge-
tragen. Ob diese Zahl dafür spricht, dass sich die UG im Wettbewerb der europäischen KapG
mit vorzugswürdig niedriger Kapitalausstattung bewährt hat, bleibt abzuwarten.

2 Gründe für die Wahl der Rechtsform Unternehmer
gesellschaft (im Vergleich zur GmbH)

2.1 Allgemeines

Mit der Einführung der UG wurde keine neue Rechtsform erschaffen, sondern eine Variante
der GmbH etabliert, die zumindest in der Theorie anders als die GmbH ohne nennenswertes
Mindestkapital auskommt. Lediglich ein technisches Mindestkapital von 1 € pro Geschäftsan-
teil ist nötig. Dies darf jedoch nicht zu der Annahme verleiten, die UG ermögliche damit ein
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kapitalloses Wirtschaften. Denn um der Überschuldungsproblematik zu entgehen, wird in
der Praxis im Regelfall eine weitaus höhere Kapitalausstattung als 1 € notwendig sein.

Der Gesetzgeber wollte mit der Einführung der UG – ggf. mit dem Musterprotokoll nach
§2 Abs.1a GmbHG – eine möglichst einfachere und schnellere Gründungsmöglichkeit zu den
anderen deutschen KapG zur Verfügung stellen. Daher sollen gem. §5a Abs.2 Satz 2 GmbHG
Sachgründungen ausgeschlossen sein. Der aufgrund des fehlenden Mindestkapitals verrin-
gerte Gläubigerschutz wird durch zwei Mechanismen kompensiert. Zum einen sieht das
Gesetz zwingend den Rechtsreformzusatz »Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)«
oder »UG (haftungsbeschränkt)« vor, §5a Abs.1 GmbHG. Zum anderen soll eine gewisse
Kapitalreserve im Laufe der Zeit in Form einer zwingenden gesetzlichen Gewinnrücklage
i.S.d. §5a Abs.3 Satz 1 GmbHG angespart werden. Die für die GmbH geltende Pflicht zur
Einberufung der Gesellschafterversammlung bei Verlust der Hälfte des Stammkapitals (§49
Abs.3 GmbHG) ist dahingehend modifiziert, dass bei der UG eine Einberufung nur bei dro-
hender Zahlungsunfähigkeit zu erfolgen hat, §5a Abs.4 GmbHG.

Ein problemloser Übergang von der UG zur regulären GmbH ist jederzeit nach §5a Abs.5
GmbHG möglich.

2.2 Haftung

Die UG – wie die GmbH auch – haftet ihren Gläubigern gegenüber nur mit ihrem Gesell-
schaftsvermögen (vgl. §13 Abs.2 GmbHG). Damit haben die Gläubiger in der Regel nicht die
Möglichkeit, zur ihrer Befriedigung auch auf das Privatvermögen der Gesellschafter der UG
zuzugreifen. Diese persönliche Haftungsbeschränkung der Gesellschafter gilt jedoch erst mit
Eintragung der UG in das Handelsregister. Denn erst mit Eintragung erlangt die UG die Posi-
tion eines eigenständigen Rechtssubjekts und nimmt als solche am Rechtsverkehr teil. Wer-
den bereits vor Eintragung im Handelsträger im Namen der UG Verbindlichkeiten begründet,
so haften die Handelnden bzw. die Gesellschafter persönlich nach den Grundsätzen der
Unterbilanzhaftung.

§5a Abs.4 GmbHG statuiert die Pflicht zur unverzüglichen Einberufung der Gesellschaf-
terversammlung bei drohender Zahlungsunfähigkeit der UG. Bei Missachtung dieser Vor-
schrift haften die Geschäftsführer und Gesellschafter der UG ebenfalls persönlich mit ihrem
Privatvermögen.

Gesellschafter der UG können nach dem ausdrücklichen Wortlaut der Musterprotokolle
natürliche und juristische Personen sein. Danach kann eine UG selbst Gesellschafterin
einer anderen UG sein. Ausgeschlossen wären damit jedoch Personenhandelsgesellschaften
und Partnerschaften als Gesellschafter bei der Verwendung der Musterprotokolle im verein-
fachten Verfahren. Hierbei handelt es sich nur um ein schlichtes redaktionelles Versehen des
Gesetzgebers (vgl.Wicke, GmbHG, §2 Rn. 16), sodass diese im Wege der Wortlaufauslegung
mit in den persönlichen Anwendungsbereich fallen dürften.

Die Gründung der UG durch eine einzelne Person ist ebenfalls von Gesetzes wegen zuläs-
sig.

Die UG hat sowohl bei der Gründung einer Ein-Mann-UG als auch bei der Gründung einer
Mehrpersonen-UG einen – zwingend von den Beschränkungen des §181 BGB – befreiten
Geschäftsführer. Der Geschäftsführer muss eine natürliche Person sein.
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2.3 Versteuerung der Gewinnanteile

Gewinnanteile und sonstige Bezüge, die eine UG an ihre Gesellschafter ausschüttet, gehören
zu den Einkünften aus Kapitalvermögen gem. §20 Abs.1 EStG, wenn die Anteile im Privat-
vermögen (PV) gehalten werden. Befindet sich die Beteiligung im Betriebsvermögen (BV),
sind die Dividenden als Einkünfte aus Gewerbebetrieb nach §15 EStG zu behandeln und
unterliegen gem. §3 Nr. 40 Buchst. d EStG dem Teileinkünfteverfahren.

Seit der Einführung der Abgeltungsteuer ab VZ 2009 (§32d Abs.1 EStG) versteuert der
Gesellschafter die Dividenden (PV) grds. nur noch mit 25% ESt zzgl. 5,5% SolZ und eventu-
ell KiSt. Isoliert betrachtet steht der Gesellschafter einer UG – verglichen mit dem Gesellschaf-
ter einer PersG – steuerlich günstiger da, weil dieser seinen Gewinnanteil mit dem individuel-
len Steuersatz (bis zu 45% zzgl. SolZ) versteuern muss.

Bezieht man aber die steuerliche Belastung der Gesellschaft mit ein, sieht die Betrachtung
anders aus. Da die UG mit 15% KSt, 5,5% SolZ sowie ca. 14% GewSt belastet ist, ergibt sich
eine Gesamtbelastung (Gesellschaft + Gesellschafter) von über 48% (siehe Belastungsver-
gleich unten).

Da der Gesellschafter der PersG seinen Gewinn grundsätzlich unabhängig davon versteu-
ern muss, ob er ihn entnimmt, ist die UG aus steuerlicher Sicht insbesondere dann interes-
sant, wenn der Gewinn für längere Zeit thesauriert wird.

Im folgenden Beispiel wird davon ausgegangen, dass nur ein Gesellschafter vorhanden
ist, dessen durchschnittlicher Steuersatz 40% beträgt, und dass der GewSt-Hebesatz bei
400% liegt.

Steuerlicher Belastungsvergleich Personengesellschaft/GmbH

PersG ohne
Thesaurierung

PersG mit
Thesaurierung

UG (Voll-
ausschütung)

stpfl. Gewinn (§4 Abs. 1 EStG zzgl. nicht
abzugsfähige GewSt)

100.000 € 100.000 € 100.000 €

GewSt 10.570 € 10.570 €1) 14.000 €2)

Gewinn gem. §4 Abs.1 EStG
(Begünstigungsbetrag nach §34a Abs.1
EStG)

– 89.430 € –

ESt/KSt 40.000 € 25.264 €3) 15.000 €

ESt auf GewSt – 4.228 €4) –

Anrechnung der GewSt
(§35 EStG)

./. 10.043 €5) ./. 10.043 €5) 0 €

SolZ 1.648 €6) 1.070 €7) 825 €

Steuerbelastung vorläufig 42.175 € 31.089 € 29.825 €

nachversteuerungspflichtiger Betrag8) – 62.776 € –

ESt auf den nachversteuerungspflichtigen
Betrag (25%)

– 15.694 € –

ESt auf Dividende (25%)9) 17.544 €

SolZ 5,5% 863 € 965 €

Gesamtsteuerbelastung 42.175 € 47.646 € 48.334 €
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Anmerkungen:

1. (100.000 € abzüglich Freibetrag 24.500 € =) 75.500 € x 3,5% x 400% =10.570 €
2. (100.000 € x 3,5% x 400% =) 14.000 €
3. Thesaurierungssteuersatz nur auf Gewinn nach §4 Abs.1 EStG (nach Abzug der GewSt)
4. Die GewSt unterliegt dem regulären Steuersatz (hier: angenommene 40%), da §34a EStG

an §4 Abs.1 EStG anknüpft.
5. (75.500 € x 3,5% x 3,8=) 10.042 €
6. (40.000 € ./. 10.043 € =) 29.957 € x 5,5% =1.648 €
7. (25.264 € +4.228 € ./. 10.043 € =) 19.449 € x 5,5% =1.070 €
8. Begünstigungsbetrag (89.430 €) abzüglich Thesaurierungsteuer (25.264 €) und SolZ

(1.390 €), somit 62.776 €
9. maximale Dividende (100.000 € ./. 29.825 € =) 70.175 € x 25%

2.4 GesellschafterFinanzierung

Gewährt der Gesellschafter einer PersG dieser ein Darlehen, so muss der Gesellschafter die
Zinsen als Sonderbetriebseinnahme (§15 Abs.1 Nr. 2 EStG) mit seinem individuellen Steuer-
satz (also bis maximal 45% zzgl. SolZ) versteuern. Die Sonderbetriebseinnahmen unterlie-
gen darüber hinaus der GewSt.

Beim Gesellschafter einer UG unterliegen die Zinsen nach §§20 Abs.1 Nr. 7, 32d Abs.1
EStG grundsätzlich der 25%igen Abgeltungsteuer. Ist der Gesellschafter allerdings zu min-
destens 10% an der UG beteiligt, so schließt §32d Abs.2 Nr. 1 Buchst. b EStG die Anwendung
der Abgeltungsteuer aus. Die Zinsen sind dann mit der tariflichen ESt zu versteuern.

2.5 Vermietung von Wirtschaftsgütern durch die Gesellschafter

Vermietet der Gesellschafter einer PersG Wirtschaftsgüter an die Gesellschaft, so sind diese
als Sonderbetriebsvermögen in der Sonderbilanz des Gesellschafters zu aktivieren. Die Miet-
einnahmen sind als Sonderbetriebseinnahmen (§15 Abs.1 Nr. 2 EStG) zu erfassen und unter-
liegen der GewSt.

Demgegenüber bleiben die Wirtschaftsgüter, die der Gesellschafter einer UG vermietet,
grundsätzlich Privatvermögen. Die Mieteinnahmen unterliegen grundsätzlich der Besteue-
rung nach §21 EStG. Eine Ausnahme gilt allerdings, wenn durch die Vermietung eine Betriebs-
aufspaltung entsteht. In diesem Fall sind die vermieteten Wirtschaftsgüter notwendiges
Betriebsvermögen und die Mieteinnahmen zwingend gewerbliche Einnahmen.

2.6 Gründungsaufwand

Die Gesellschafter können individuell über die Höhe ihrer Geschäftsanteile bestimmen. Die
Untergrenze eines Anteils beträgt 1 €. Durch das Gesetz zur Modernisierung des GmbH-
Rechts (MoMiG) besteht nun die Möglichkeit einer vereinfachten notariellen Gründung (§2
Abs.1a GmbHG), wenn die Gesellschaft höchstens drei Gesellschafter und nur einen
Geschäftsführer hat. Voraussetzung für die Gründung im vereinfachten Verfahren ist, dass
das in der Anlage zu §2 Abs.1a GmbHG dargestellte Musterprotokoll verwendet wird. Dieses
ist nur für einfache Standardgründungen geeignet und lässt keine vom Gesetz abweichenden
Bestimmungen zu. Im Musterprotokoll sind Gesellschaftsvertrag, Gesellschafterliste sowie
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die Bestellung des Geschäftsführers zusammengefasst. Durch die Verwendung des Muster-
protokolls ist der Gründungsaufwand günstiger. Die UG hat lediglich Gründungskosten in
Höhe von bis zu 300 € zu tragen.

2.7 Kapitalaufbringung

Die im Gesellschaftsvertrag festgelegten Stammeinlagen der Gesellschafter müssen nach der
Gründung und vor der Anmeldung zum Handelsregister (§5a Abs.2 GmbHG) erbracht wer-
den. Anders als bei der GmbH ist das Stammkapital der UG zwingend in bar zu erbringen.
Das Stammkapital muss mindestens 1 € betragen und darf den Betrag in Höhe von 24.999 €
nicht übersteigen, da ab dieser Stammeinlage automatisch eine GmbH gegründet wird. Als
einzige festgeschriebene Voraussetzung ist §5 Abs.2 GmbHG zu beachten, wonach der Nenn-
betrag eines jeden Geschäftsanteils auf volle Euro lauten muss. Daraus ergibt sich auch die
Untergrenze von 1 € Mindeststammkapital. Im Gegensatz zur GmbH sind Sacheinlagen gem.
§5a Abs.2 Satz 2 GmbHG bei der UG ausgeschlossen.

2.7.1 Verbot der Sacheinlage

Nach §5a Abs.2 Satz 2 GmbHG sind Sacheinlagen ausgeschlossen. Daraus folgt, dass die
Kapitalerhöhung nur mittels Bareinlage durchgeführt werden kann. Das Sacheinlageverbot
betrifft offene und verdeckte Sacheinlagen. Eine Anrechnung des Sachwerts auf die Einlage-
forderung gem. §19 Abs.4 GmbHG kommt nicht in Betracht, da diese Regelung voraussetzt,
dass Sacheinlagen überhaupt zulässig sind.

Exkurs: Umstritten war, ob auch bei einer den Betrag des Mindeststammkapitals der nor-
malen GmbH (§5 Abs.1 GmbHG) erreichten Erhöhung des Stammkapitals einer UG Sachein-
lagen nach §5a Abs.2 Satz 2 GmbHG ausgeschlossen sind.

Mit Beschluss vom 19.04.2011 (BGH II ZB 25/10) hat der BGH entschieden, dass das
Sacheinlageverbot dann nicht mehr gilt, wenn durch den Kapitalerhöhungsbeschluss der UG
das Mindeststammkapital in Höhe von 25.000 € erreicht oder überschritten wird. In seiner
Begründung führte der BGH u. a. aus, dass die Anwendung des §5a Abs.2 Satz 2 GmbHG
nicht auf die Gründung der UG beschränkt sei. Eine solche Einschränkung ergäbe sich weder
aus dem Wortlaut dieser Vorschrift noch aus ihrem systematischen Zusammenhang. Die
Regelung in §5a Abs.5 GmbHG spreche vielmehr dafür, dass das Sacheinlagenverbot grund-
sätzlich auch bei Kapitalerhöhungen nach der Gründung der UG gelte. Andernfalls wäre der
Verweis auf den Absatz 2 in Absatz 5 überflüssig.

Nach §5a Abs.5 HS 1 GmbHG finden die Absätze 1 bis 4 dann keine Anwendung mehr,
wenn die UG ihr Stammkapital so erhöht, dass es den Betrag des Mindeststammkapitals gem.
§5 Abs.1 GmbHG erreicht oder übersteigt. Dem Wortlaut dieser Vorschrift lasse sich nicht
entnehmen, dass die für die UG geltenden Sonderregelungen nach §5a Abs.1 bis 4 GmbHG
erst dann nicht mehr gelten sollen, wenn ein Stammkapital von mindestens 25.000 € bar ein-
gezahlt und in das Handelsregister eingetragen worden ist.

Mit seinem Grundsatzbeschluss hat der BGH nunmehr für Rechtssicherheit gesorgt und
den Übergang der UG (haftungsbeschränkt) in eine GmbH wesentlich erleichtert. Klargestellt
wurde nunmehr, dass bereits bei einer Kapitalerhöhung, mit der das Mindeststammkapital
der GmbH erreicht wird, die Sonderregelungen in §5a Abs.1 bis 4 GmbHG nicht mehr gelten.
Das bedeutet, dass das Sacheinlageverbot und das Volleinzahlungsgebot nur für UG (haf-
tungsbeschränkt) gelten, deren Stammkapital nicht demMindeststammkapital nach §5 Abs.1
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GmbHG entspricht. Kurz: Sacheinlageverbot, aber kein Verbot der Sachkapitalerhöhung (bis
zur GmbH-Schwelle).

2.7.2 Volleinzahlungsgebot

Ungeachtet des Sacheinlageverbots gilt der Grundsatz des Volleinzahlungsgebots.
Das Stammkapital der UG muss bei der Gründung von den Gesellschaftern zwingend bar

und in voller Höhe eingezahlt werden. Die Anmeldung in das Handelsregister erfolgt erst
nach Volleinzahlung des Stammkapitals (§5a Abs.2 GmbHG). Hat die UG ihr Stammkapital
von 25.000 € durch Kapitalerhöhung erreicht, hat die UG ein Wahlrecht, ob sie das Unterneh-
men in eine GmbH »erstarken« lassen möchte (§5a Abs.5 GmbHG). Einen automatischen
Übergang von der UG in eine GmbH bei Erreichen des Stammkapitals gibt es nicht. Allerdings
sind für den Übergang in eine GmbH Mindesterfordernisse nötig. So entschied das OLG Mün-
chen mit Beschluss vom 23.09.2010 (31 WX 149/10), dass der Beschluss zur Kapitalerhö-
hung, mit der das Mindeststammkapital einer GmbH erreicht wird, nicht automatisch zu
einem Wegfall der für die UG geltenden Sonderregelungen (§5a Abs.5 GmbHG) führt. Diese
entfallen erst mit der Volleinzahlung des Stammkapitals in bar. Die Einzahlung des hälftigen
Stammkapitals, das bei der Gründung einer normalen GmbH ausreicht, ist demnach nicht
genügend.

2.8 Gesetzliche Rücklage

Die UG ist die Einstiegsvariante der GmbH. Der Gedanke des Gesetzgebers liegt darin, die UG
im Wege der gestreckten Kapitalerhöhung auf 25.000 € zu einer GmbH erwachsen zu lassen
und dann in eine GmbH umzufirmieren.

Nach §5a Abs.3 GmbHG hat die UG in der Bilanz eine gesetzliche Rücklage zu bilden, in
die sie jeweils ein Viertel des um einen Verlustvortrag aus dem Vorjahr geminderten Jahres-
überschusses einstellen muss. Hinsichtlich der Höhe der Rücklage sieht das Gesetz keine
Obergrenze vor, sodass es durchaus möglich ist, dass die UG den Betrag des Mindestkapitals
der GmbH im Laufe der Zeit überschreiten kann. Der Verwendungszweck für die Rücklage ist
in §5a Abs.3 Satz 2 GmbHG geregelt. Danach darf die Rücklage nur verwendet werden:
• Für eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln (§57c GmbHG);
• zum Ausgleich eines Jahresfehlbetrags, soweit er nicht durch einen Gewinnvortrag aus

dem Vorjahr gedeckt ist;
• zum Ausgleich eines Verlustvortrags aus dem Vorjahr, soweit er nicht durch einen Jahres-

überschuss gedeckt ist.

Es besteht insoweit eine Ausschüttungssperre, als dass die in die Rücklage eingestellten Mittel
für Gewinnausschüttungen an die Gesellschafter nicht in Betracht kommen. Verstößt die UG
gegen §5 Abs.3 Satz 2 GmbHG, hat dies die Nichtigkeit des Beschlusses über die Verwendung
des Bilanzgewinns zur Folge (§256 AktG analog).

Die Pflicht zur Bildung der gesetzlichen Rücklage endet in dem Moment, in dem Stamm-
kapital und die Rücklage in der Summe einen Betrag von 25.000 € erreicht haben und die
Stammkapitalerhöhung durch notariellen Gesellschafterbeschluss ausgewiesen wird.


